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Pflichtenheft für Sicherheitsbeauftragte des Brandschutzes (SiBe)
Informationen zum Betrieb

	Name des Betriebs
	
	

	Strasse
	
	Geb. Nr.

	PLZ
	
	Ort


Geschäfts- / Betriebsleitung
Sicherheitsbeauftragte(r)

Name und Funktion
Name und Funktion im Betrieb
Gesetzliche Bestimmungen
Wenn Brandgefahren, Personenbelegung, Art oder Grösse von Bauten, Anlagen oder Betrieben es erfordern, sind gemäss Art. 70 der VKF-Brandschutznorm der Betriebsleitung angehörende oder direkt unterstellte SiBe zu bestimmen und auszubilden. SiBe sorgen gemäss Pflichtenheft für die Brandsicherheit im Rahmen der geltenden Vorschriften. Sie sind insbesondere für die Einhaltung und Überwachung des baulichen, technischen und betrieblichen Brandschutzes verantwortlich. Darüber hinaus sorgen sie nach Ziffer 6, Abs. 3, der VKF-Brandschutzrichtlinie „Brandverhütung – Sicherheit in Betrieben und auf Baustellen“ für die Durchsetzung von organisatorischen Brandschutzmassnahmen, wie:

· Brandsicherheit im Betrieb

· Sicherstellen der Betriebsbereitschaft aller Brandschutzeinrichtungen

· Überwachungen von Reparaturarbeiten

· Erstellung der Brandfallplanung und Betrieb der Alarmorganisation

Mit Bezug auf Art. 70 der VKF-Brandschutznorm verlangt die Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV) SiBe für folgende Nutzungen:
· Beherbergungsbetriebe mit mehr als 100 Gästen, Patienten, Insassen
· Verkaufsgeschäfte oder Ladenlokale, wenn die Summe der Verkaufsflächen mehr als 2'400 m2 beträgt
· Bauten und Anlagen mit Räumen mit einer Personenbelegung von mehr als 
500 Personen
· Betriebe, in denen gefährliche Stoffe in grossen Mengen gelagert werden oder in denen mit solchen Stoffen umgegangen wird
· Industrie-, Gewerbe-, Büro- und Verwaltungsbauten oder Betriebe, wenn die Summe der Brandabschnittsflächen mehr als 10'000 m2 beträgt
· Grosse oder komplexe Bauten oder Anlagen, in denen im Brandfall die frühzeitige Ansteuerung und Inbetriebsetzung umfangreicher baulicher und technischer Brandschutzeinrichtungen sowie haustechnischer Anlagen gewährleistet sein muss
Sicherheitsrelevante Zielsetzung

SiBe unterstützen alle Bestrebungen zur Verbesserung der Sicherheit und haben die Pflicht, allfällige Gefährdungen festzustellen und auf deren Beseitigung hinzuwirken. Dafür ist es zunächst notwendig, die Gefahrenquellen in und um den Zuständigkeitsbereich zu kennen. SiBe überprüfen die Bereiche für die sie zuständig sind regelmässig auf Brandschutzmängel und informieren ihre Vorgesetzten. Solche Mängel können im baulichen, technischen oder organisatorischen Bereich liegen. Art und Umfang der Kontrolle ist zu protokollieren und mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift zu bestätigen.

Organisatorische Einordnung

SiBe sind für ihr Aufgabengebiet gemäss diesem Pflichtenheft der Betriebsleitung angehörend oder ihr direkt unterstellt. Die SiBe-Stellvertretung ist ebenfalls schriftlich zu regeln.
SiBe müssen über Anweisungsbefugnisse verfügen, um Eingriffe für korrigierende Massnahmen rasch (der Gefährdung entsprechend) umsetzen zu können.
SiBe übernehmen die Stellvertretung der Betriebsleitung bei Ereignissen / Unfällen.

Informationspflicht

SiBe sind durch Betriebsleitungen über nachfolgende Punkte zu informieren:

· Neu- und Umbauarbeiten, wobei die Planung unter deren Mitwirkung erfolgen muss
· Durchführung von Bau- und Unterhaltsarbeiten durch betriebseigene und fremde Handwerker. Alle Stellen, die Arbeiten anordnen können, sind verpflichtet, SiBe rechtzeitig vor deren Durchführung in Kenntnis zu setzen, damit diese Arbeiten den Sicherheitsanforderungen entsprechend überwacht werden können
· Durchführung von Betriebskontrollen durch Behörden wie SGV, SUVA,
Arbeitsinspektorat, usw.

· Erteilen von Auskünften und Aushändigen von sicherheitsrelevanten Protokollen an Behörden

SiBe haben die Betriebsleitung zu informieren über:

· Sicherheitswidrige Zustände oder Handlungen im Zuständigkeitsbereich
· periodische Sicherheitskontrollen im Zuständigkeitsbereich in schriftlicher Form

SiBe erteilen notwendige Weisungen im Rahmen der im Pflichtenheft geregelten Aufgaben und Verantwortungen an alle Mitarbeitenden und Besucher in ihrem Zuständigkeitsbereich.
SiBe sind in ihrem Zuständigkeitsbereich insbesondere für
folgende Aufgaben verantwortlich:
1. Brandsicherheit im Betrieb
1.1. Allgemeines:
1.1.1. Verfolgen der Sicherheitssituation und -entwicklung im und um den Zuständigkeitsbetrieb (inkl. Ereignisauswertung)
1.1.2. Diskretion wahren
1.2. Planung:

1.2.1. Beratende Funktion bei der Planung von neuen Gebäuden, bei baulichen Veränderungen, Erweiterungen oder Modernisierungen von Anlagen und Installationen, bei Nutzungsänderungen usw.
2. Sicherstellen der Betriebsbereitschaft aller Brandschutzeinrichtungen
2.1. Kontrolle der baulichen Brandschutzeinrichtungen, wie:

2.1.1. Brandabschnittsbildende Wände und Decken (sind sichtbare Mängel vorhanden wie defekte Verkleidungen, offene Durchbrüche usw.)
2.1.2. Brandschutzabschlüsse wie Türen und Tore (sind Brandschutztüren stets geschlossen und intakt, haben sie keine Öffnungen oder sonstige Mängel)
2.1.3. Sind Öffnungen oder Aussparungen für Leitungsdurchführungen (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, etc.) zugemörtelt oder abgeschottet
2.1.4. Sind genügend Fluchtwege und Ausgänge vorhanden, frei und sicher begehbar und entsprechend gekennzeichnet
2.2. Kontrolle und Überwachung der technischen Brandschutzeinrichtungen, wie:

2.2.1. Wasserlöschposten; erkennbar, zugänglich und funktionstüchtig
2.2.2. Handfeuerlöscher; erkennbar, zugänglich und funktionstüchtig
2.2.3. Brandmeldeanlage; Funktionskontrolle und Überwachungsumfang
2.2.4. Brandfallsteuerungen; wird die Funktionstüchtigkeit periodisch überprüft? (Brandschutzabschlüsse, Arealtore, Aufzüge, Lüftungen, etc.)
2.2.5. Sprinkleranlage; Funktionskontrolle und Schutzumfang
2.2.6. Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA); Funktionskontrolle
2.2.7. Blitzschutzanlage; visuelle Überprüfung
2.2.8. Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung und beleuchtete Rettungszeichen; Funktionskontrolle durchgeführt und im vorgesehenen Kontrollheft eintragen
2.2.9. Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen, periodischen Wartungsarbeiten aller technischen Brandschutzeinrichtungen
2.3. Kontrolle und Unterhalt der technischen Betriebseinrichtungen, wie:

2.3.1. Elektrische Anlagen und Einrichtungen wie z. B. Schalter, Steckdosen, Anschlusskabel, Wärmeplatten, Reinigungsapparate, usw.

2.3.2. Gasverbraucher und –installationen

2.3.3. Wärme- und lufttechnische Anlagen

2.3.4. Aufzugsanlagen
3. Kontrolle der allgemeinen Ordnung, insbesondere:

3.1.1. Freihaltung der Fluchtwege (Ausgänge, Korridore, Treppenhäuser)

3.1.2. Keine Brandlast in Korridoren und Treppenhäuser

3.1.3. Verhinderung von Stolper-, Rutsch- und Sturzstellen, engen
Platzverhältnisse

3.1.4. Dekorationen und Reklamen (Brennbarkeit, nicht brennend abtropfend)

3.1.5. Korrekte Lagerung von Brenn- und Betriebsstoffen

3.1.6. Korrekte Lagerung von leichtbrennbaren Flüssigkeiten

3.1.7. Korrekte Lagerung von Gasen

3.1.8. Einhaltung von Rauchverboten

3.1.9. Entsorgung von Raucherabfällen und Asche

3.1.10. Abfallaufbewahrung bzw. -entsorgung

3.1.11. Entrümpelung im Betrieb

4. Überwachungen von Reparaturarbeiten
4.1. Überwachung von Bauarbeiten im Betreib, wie:
4.1.1. Einhaltung der Brandschutzmassnahmen während Reparatur-, Umbau- und Renovationsarbeiten
4.1.2. Sicherheit beim Schweissen, Löten, Trennen usw. (Schweissbewilligung verlangen, vor Beginn der Arbeiten die Arbeitsstelle kontrollieren)
4.1.3. Verwendung leichtbrennbarer Flüssigkeiten bei Maler- und Spritzarbeiten sowie beim Aufkleben von Belägen (Räume gut durchlüften und verwendete Materialien fachgerecht entsorgen)
5. Erstellung der Brandfallplanung und Betrieb der Alarmorganisation
5.1. Erstellung und Kontrolle der Alarmorganisation:
5.1.1. Schutzziele anhand von möglichen Ereignisszenarien definieren, um bei einen allfälligen Brandausbruch den Schaden möglichst minimieren zu
können
5.1.2. Erstellen und aktualisieren von Brandschutz-, Flucht- und Rettungsplänen
5.1.3. Erstellen der Brandfallplanung und der Alarmorganisation im Zuständigkeitsbereich (Verhalten im Brandfall, Alarmierung der Feuerwehr, Evakuierung von Personen)
5.1.4. Überprüfung der Alarmübermittlungsgeräte
5.2. Aus- und Weiterbildungen des Personals:

5.2.1. Brandschutzausbildungen für das Personal (z. B. praktische Löschkurse)
5.2.2. Durchführung von Übungen und Demonstrationen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr (z. B. Evakuationsübungen)
5.2.3. Einführung neuer Mitarbeiter (schriftlich bestätigt)
5.3. Personalinstruktion:

5.3.1. Sorgfaltspflicht (Kenntnis der Weisungen des Arbeitgebers in Bezug auf den Brandschutz und die allgemein anerkannten Sicherheitsregeln)
5.3.2. Verhalten im Brandfall (Alarmieren, Retten, Löschen und einweisen
der Feuerwehr)
5.3.3. Technische Einrichtungen (wo sind welche brandschutztechnischen Einrichtungen und Hilfsmittel)
5.3.4. Flucht- und Rettungswege
5.3.5. Handhabung und Wirkungsweise der Handfeuerlöschern
5.3.6. Rettungsmassnahmen (Personen, Tiere, Waren)
5.3.7. Massnahmen zur Verhütung von Brandstiftungen
6. Sicherstellung der Überwachungsmassnahmen

6.1. Kontrolle der Schliess- und Überwachungsmassnahmen:

6.1.1. Zugangsbereiche
6.1.2. Kontrolle Schliesssystem
6.1.3. Kontrolle Schlüsselverwaltung
7. Kompetenzen

7.1. Allgemeines:

7.1.1. Zusammenarbeit mit Rettungskräften und sicherheitsrelevanten Instanzen (z. B. Feuerwehr, Sanität, Polizei, SGV, Arbeitsinspektorat, SUVA, AfU, etc.)
7.2. Planung:

7.2.1. Beantragen von sicherheitsrelevanten Verbesserungen für Zustände und Handlungen
7.3. Kontrolle:

7.3.1. Selbstständiges Durchführen der notwendigen Eigenkontrollen (protokolliert)
7.3.2. Anordnung für die Behebung sicherheitswidriger Zustände und Handlungen, sofern eine vorgängige Orientierung der zuständigen Vorgesetzten kein rechtzeitiges Einschreiten mehr erlauben würde. Vorgesetzte sind auf jeden Fall und umgehend über die Vorfälle in Kenntnis zu setzen
7.4. Aus- und Weiterbildung:

7.4.1. Sicherheitsbeauftragte und deren Stellvertretungen verfügen über eine den Anforderungen entsprechende Ausbildung und Zertifizierung (z. B. Sicherheitsbeauftragte für Brandschutz VKF, Sicherheitsbeauftragte für Brandschutz Sicherheitsinstitut oder adäquate Ausbildung und Zertifizierung)
7.4.2. Sicherheitsbeauftragte und deren Stellvertretungen bilden sich periodisch weiter, um die Zeritifizierung für Sicherheitsbeauftragte nach deren Ablauf verlängern zu können
Dieses Pflichtenheft sowie die dazu erarbeiteten Kontrollplanungen und Checklisten gelten als integrierender Bestandteil des Anstellungsvertrages für Sicherheitsbeauftragte.

Bestätigung der Betriebsleitung:

Ort: .……………………………. Datum: ……………….

Unterschrift: ………………………………………………
Bestätigung der / des Sicherheitsbeauftragten:

Ort: .……………………………. Datum: ……………….
Unterschrift: ………………………………………………
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